
Allgemeine Geschäftsbedingungen der SGS Media Group für Endverbraucher 

1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter, der SGS Media 
Group, Maximilian Steffatschek, schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung 
gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. 
 
Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

2. Zustandekommen von Verträgen, Vertragsschluss 

2.1.  
Vertragspartner ist Maximilian Steffatschek, SGS Media Group, im folgenden SGS Media Group genannt,, 
Schillerstraße 41, 71263 Weil der Stadt, Tel.: +49 7033/7080061, Mail: info@sgsmedia.de, Online: https://
sgsmedia.de 

2.2. 
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop oder auf den von uns genutzten Verkaufsplattformen stellt kein 
rechtlich bindendes Angebot, sondern nur eine Aufforderung zur Bestellung dar. 

2.3.	  
Durch Anklicken des Buttons [Kaufen/kostenpflichtig bestellen] geben Sie eine verbindliche Bestellung der 
auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. Ihr Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch 
eine Auftragsbestätigung per Post oder E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt Ihrer Bestellung annehmen. 

2.4.  
Der Kunde kann der SGS Media Group auch per E-Mail, Fax, Post oder mündlich eine Angebotsanfrage 
(nachfolgend „Angebotsanfrage“) stellen. Die Angebotsanfrage des Kunden ist kein Angebot. Die SGS Media 
Group unterbreitet dem Kunden sodann per E-Mail, Fax, Post oder mündlich ein Angebot (nachfolgend 
„Angebot“). Der Kunde kann das Angebot per E-Mail, Fax, Post oder mündlich innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang annehmen. 

2.5.  
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die SGS Media Group, das vom Kunden beauftragte/bestellte 
Projekt/Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein 
Schadensersatzanspruch vom Kunden gegenüber der SGS Media Group resultiert daraus nicht. Dies gilt 
auch dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige Termine und/oder Ereignisse nicht eingehalten werden 
können und/oder nicht eintreten. 
  
3. Urheber- und Nutzungsrechte 

3.1.  
Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises/Honorars für die vertraglich 
vereinbarte Dauer und im vertraglich vereinbarten Umfang die Nutzungsrechte an allen von der SGS Media 
Group im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbeiten. Diese Übertragung der Nutzungsrechte gilt, soweit 
eine Übertragung nach deutschem Recht möglich ist und gilt für die vereinbarte Nutzung im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland. Nutzungen die über dieses Gebiet hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen 
Vereinbarung im Rahmen des Auftrages oder einer gesonderten schriftlichen Nebenabrede. 

3.2.  
Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht bezahlt sind, verbleiben 
vorbehaltlich anderweitig getroffener Abmachungen bei der SGS Media Group. 

3.3.  
Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen sind als geistige Schöpfungen durch das 
Urheberrechtsgesetz geschützt. Dies sind insbesondere Konzepte, Gestaltungen, Grafiken, Zeichnungen, 
Texten und sonstigen Unterlagen. 

3.4.  
Die Arbeiten der SGS Media Group dürfen vom Kunden oder vom Kunden beauftragter Dritter weder im 
Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung, auch die von Teilen des Werkes, 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SGS Media Group - Seite  von 1 6



ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung steht der SGS Media Group vom Kunden ein zusätzliches Honorar in 
mindestens der 2,0 fachen Höhe des ursprünglich vereinbarten Honorars zu. 

3.5. 
Alle Arbeitsunterlagen, elektronische Daten und Aufzeichnungen die im Rahmen der Auftragserarbeitung auf 
Seiten der SGS Media Group angefertigt werden, verbleiben bei der SGS Media Group. Die Herausgabe 
dieser Unterlagen und Daten kann vom Kunden nicht verlangt werden. Die SGS Media Group schuldet mit 
der Bezahlung des vereinbarten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht jedoch die zu diesem Ergebnis 
führenden Zwischenschritte in Form von Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten etc. 

3.6. Bestimmungen für Downloads 

Erwirbt der Kunde digitale Inhalte zum dauerhaften Download, wie z. B. Audio- und Videodateien, 
(nachfolgend „Download“), können diese nach Abschluss der Bestellung über den geschützten 
Kundenbereich eingesehen und heruntergeladen werden. Für die mehrmalige Möglichkeit des 
Herunterladens oder eine Bereitstellung der Downloadmöglichkeit nach Ablauf von 14 Tagen seit dem Kauf 
übernimmt die SGS Media Group keine Gewähr. Es obliegt daher dem Kunden, den Download zeitnah, 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf auf sein Endgerät zu übertragen und dort durch 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Backup) zu schützen. 

Die SGS Media Group behält sich insoweit das Recht vor, die Möglichkeit zum erneuten Downloaden 
jederzeit vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen und/oder Downloads 
aus dem Kundenkonto des Kunden zu löschen. Dies gilt insbesondere bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes zur Entfernung des Downloads aus dem Kundenkonto, insbesondere im Falle von Streitigkeiten 
über etwaige Rechtsverletzungen durch den Inhalt des Downloads. 

Die SGS Media Group verschafft dem Kunden an Downloads kein Eigentum. Der Kunde erwirbt ab 
Zurverfügungstellung der Downloadmöglichkeit ein einfaches, nicht übertragbares und vor der vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises widerrufliches Recht zur Nutzung des Downloads für den persönlichen Gebrauch. 

Soweit nicht im Einzelfall anders mit dem Kunden vereinbart, ist es nicht gestattet, Downloads in irgendeiner 
Weise inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu 
kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten, im Internet oder in andere Netzwerke 
entgeltlich oder unentgeltlich einzustellen, sie nachzuahmen, weiterzuverkaufen oder für kommerzielle 
Zwecke zu nutzen. Eine Weiterübertragung der Rechte an Dritte ist ausgeschlossen. 

Downloads enthalten zum Schutz gegen illegale Vervielfältigung unter Umständen ein Wasserzeichen mit 
den personenbezogenen Daten des Kunden. 

Alle anderen Absprachen beispielsweise für die öffentliche Nutzung bedürfen einer Schriftlichen 
Vereinbarung oder den Auftragsgegenstand. 
  
4. Preise, Versandkosten und Zahlung 

4.1.  
In unseren Preisen ist die derzeit gültige Mehrwertsteuer enthalten. Liefer- und Versandkosten sind in 
unseren Preisen nicht enthalten. Diese Kosten werden Ihnen transparent und nach der Auswahl des von 
ihnen gewünschten Versanddienstleisters vor der Bestellung im Warenkorb angezeigt oder bereits im 
Angebot genannt. 

4.2. 
Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das auf der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. Der 
Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

4.3.	  
Sofern nichts anderes vereinbart wird, können Sie zwischen der Zahlung per PayPal, Banküberweisung 
(Vorauskasse), Nachnahme und Zahlung bei Abholung auswählen. Stammkunden können nach mindestens 
3 erfolgreichen abgewickelten Aufträgen oder Bestellungen auch per Rechnung bezahlen.  

Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig. Geht der Rechnungsbetrag nicht 
rechtzeitig bei uns ein, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a 
berechnet sowie ein Bearbeitungsaufwand (Mahngebühr) fällig.  

Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen 
höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der 
geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe 
angefallen ist. 
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5. Lieferung 

5.1  
Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands mit DHL oder Hermes, ersatzweise mit einem anderen 
durch uns auszuwählenden Versanddienstleister, falls ein von Ihnen ausgewählter Versanddienstleister nicht 
zur Verfügung steht. Mehrkosten entstehen Ihnen hierdurch nicht. Die Ware/Bestellung kann auch in 
unserem Lager persönlich abgeholt werden. Bei terminlichen Dienstleistungen gilt der Durchführungstag als 
Liefertag. 

5.2	  
Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermine bzw. 
Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. 

5.3 
Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

5.4	  
Der Besteller kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist uns in 
Textform auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen 
Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug geraten, 
so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Wenn wir die 
Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

5.5 
Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten 
nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich 
niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
gerät. 

5.6 
Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 

6.2  
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache 
pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- 
und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das 
Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, 
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 
erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. 

Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im 
Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der 
umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes 
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für 
den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als 
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon 
jetzt an. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr 
Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
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7. Gewährleistung und Mängelrüge 

7.1	  
Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben nicht 
von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder 
Zeichnungen nur annähernd maßgebend. 

7.2	  
Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit hat 
oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzten oder die Verwendung allgemein eignet oder 
er nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, 
so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

7.3	  
Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, 
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt 
mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der 
Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. 

7.4 
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst 
geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigert haben. 
Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den 
nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. 

7.5	  
Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen 
uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung unsererseits beruhen. Auch für Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie 
abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der 
garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften 
wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und 
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

7.6	  
Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese 
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die 
Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht.  

7.7	  
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

7.8	  
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Hinweis: Bei Gebrauchtwaren 
beträgt diese nur 1 Jahr. Bei Baumaterialien – sofern eingebaut – beträgt die Gewährleistungsfrist 5 Jahre, 
falls die Baumaterialien gebraucht sind nur 1 Jahr. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.  

8. Leistungen und Mitwirkungspflichten des Kunden  

8.1.  
Der Kunde ist verpflichtet, der SGS Media Group die für die Leistungserbringung wesentlichen und 
benötigten Daten, Unterlagen, Produktinformationen und Vorlagen zur streng vertraulichen Behandlung zur 
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Verfügung zu stellen. Alle Arbeitsunterlagen werden von der SGS Media Group sorgsam behandelt, vor dem 
Zugriff Dritter geschützt, nur zur Erarbeitung des jeweiligen Auftrages genutzt und werden nach Beendigung 
des Auftrages an den Kunden zurückgegeben. 

8.2. 
Soweit der Kunde der SGS Media Group Vorlagen zur Verwendung bei der Gestaltung von z.B. 
Drucksachen überlässt, versichert er, dass er zur Übergabe und Verwendung dieser Vorlagen berechtigt ist. 

8.3.  
Der Kunde stellt sicher, dass alle erforderlichen und/oder alle bei Erteilung des Auftrags vereinbarten 
Mitwirkungen des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen rechtzeitig, im erforderlichen Umfang und für die 
SGS Media Group kostenlos erbracht werden. 

8.4.  
Der Kunde hat innerhalb angemessener Zeit, in der Regel nicht mehr als fünf Werktage, der SGS Media 
Group mitzuteilen, ob er einen ihm von der SGS Media Group unterbreiteten Vorschlag zur Gestaltung und 
Durchführung der Maßnahme mit oder ohne Änderungen annimmt oder ablehnt. 
  
9. Veranstaltungen 

9.1.  
Die SGS Media Group tritt, soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, nicht als Veranstalter auf. 
Der Kunde übernimmt als Veranstalter die Verantwortung für sämtliche haftungsrechtlichen Angelegenheiten 
gegenüber jedermann. 

9.2. 
Der Kunde (Veranstalter) ist verpflichtet, alle Auflagen gemäß der aktuellen Verordnung über den Bau und 
Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung -VstättVO-) einzuhalten. 

9.3.  
Der Kunde (Veranstalter) verpflichtet sich, eine Veranstalterhaftpflichtversicherung für Personen – und 
Sachschäden, bezogen auf den Veranstaltungstag (e), abzuschließen oder eine entsprechende Police 
vorzulegen. 

9.4.  
Die SGS Media Group behält sich vor, für gebuchte Veranstaltungen im Einzelfall Teilnahme- und 
Durchführungsbedingungen aufzustellen und die Zulassung eines Teilnehmers von einer ausdrücklichen 
Einverständniserklärung mit solchen Teilnahme- und Durchführungsbedingungen abhängig zu machen. 
  
10. Verwertungsgesellschaften 

Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften wie 
beispielsweise an die Gema abzuführen. Werden diese Gebühren von der SGS Media Group verauslagt, so 
verpflichtet sich der Kunde, diese der SGS Media Group gegen Nachweis zu erstatten. Dies kann auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen. 
  
11. Leistungen Dritter 

11.1.  
Die SGS Media Group ist auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden berechtigt, zu Ausführung aller 
Leistungen Dritte zu beauftragen. Durch die SGS Media Group eingeschaltete Freie Mitarbeiter oder Dritte 
sind Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen. 

11.2. 
Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen und 
werbe- beraterischen Bereich an eine nicht-juristische Person eine Künstlersozialabgabe an die 
Künstlersozialkasse zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Kunden nicht von der Agenturrechnung in Abzug 
gebracht werden. Für die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der Kunde zuständig und selbst 
verantwortlich. 

12. Vertragsdauer, Kündigungsfristen 

12.1.  
Der Vertrag wird für die im Vertrag genannte Vertragslaufzeit abgeschlossen. 
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12.2. 
Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann dieser von beiden Parteien ordentlich mit einer Frist 
von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die ordentliche Kündigung einer bereits erfolgten 
Auftragserteilung ist keiner der Parteien möglich. 

12.3.  
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. 

12.4.  
Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 
  
13. Abtretung  

Der Kunde darf Ansprüche aus dem Vertrag nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung der SGS Media 
Group abtreten und zwar nur soweit die Interessen der SGS Media Group hierdurch nicht unzumutbar 
beeinträchtigt werden. 
  
14. Informationspflicht gem. Verbraucherstreitbelegungsgesetz 

Die SGS Media Group ist zur Teilnahme an einem Streitbelegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) weder 
bereit noch verpflichtet. Davon unberührt ist die Möglichkeit der Streitbeilegung durch eine 
Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider 
Vertragsparteien (§ 37 VSBG). 
  
15. Widerrufsrecht 

Das Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen über digitale Inhalte erlischt nach § 356 Abs. 5 BGB, wenn der 
Kunde  zustimmt, dass die SGS Media Group mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt und wenn der Kunde seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit 
Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert. 

Im übrigen gilt das gesetzliche Widerrufsrecht. 

Weitere Details zum Widerruf von Aufträgen, Verträgen etc. entnehmen Sie bitte unserer 
Widerrufsbelehrung, die Sie mit jedem Auftrag/Bestellbestätigung zugesandt bzw. ausgehändigt bekommen. 
Dort finden Sie auch ein Muster- Widerrufsformular.  

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen  

15.1.  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Beziehungen zwischen der SGS Media Group und dem 
Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller 
internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

15.2. 
Gerichtsstand ist Weil der Stadt, soweit nichts anderes vereinbart. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeit, bleiben unberührt. 

15.3.  
Sollte eine Regelung dieser AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam 
sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

15.4.  
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur 
außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit.
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